
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/10/18 3Ob76/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1977

Norm

ABGB §1262

KO §1

KO §176 E

ZPO §514 B

Rechtssatz

Trotz bestandener Gütergemeinschaft zwischen einem Gemeinschuldner und dessen Ehegattin ist eine gegen diese

beantragte Fahrnisexekution zu bewilligen; nur bei Pfändung von zum Gemeinschaftseingentum gehörigen Fahrnissen

kann der Masseverwalter Widerspruch erheben.

Entscheidungstexte

3 Ob 76/77

Entscheidungstext OGH 18.10.1977 3 Ob 76/77

Veröff: EvBl 1978/56 S 156 = SZ 50/131
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